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Amtlicher Teil

Verordnung.
Auf Grund der Bnndesratsverordnung vom 25. Sep¬

tember 19J5 — Reichsgesetzblatt Seite 607 — und vom
4. November 1915 — Reichsgesehblatt Seite 728 — wird
für den Unterlahnkreis folgende Verordnung erlassen'

8 i.
Die Wallnüsse aus der Ernte 1916 werden zu Gunsten

des Kreises beschlagnahmt.
8 2.

Die Besitzer von Wallnußbäumen sind verpflichtet , die
Früchte rechtzeitig zu ernten , ordnungsmäßig zu behan¬
deln und aufzubewahren.

^ 3.
Trotz der Beschlagnahme dürfen die Besitzer von Wall-

imßbäumen den zehnten Teil ihrer Ernte fiir sich ver¬
wenden.

§ 4-
Die Besitzer sind verpflichtet, der Gemeindebehörde an-

zugeben, wieviel Wallnüsse sie geerntet haben. Die Ab¬
lieferung der Mallnüsse hat an die vom Kreis noch zu
bestimmende Stelle zu geschehen.

. . 8 5 .
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu 1500 Mark wird bestraft , wer den vor-stehen-
dcn Anordnungen zuwiderhandelt.

8 6.
Diese Verordnung tritt am Tage der Veröffentlichung

im Amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 3. Oktober 1916.
Der Kreisausschutz des Unterlahnkreises.

Bestimmt binnen 10 Tagen ist mir eine Liste vorzu¬
legen, aus der der Name des Besitzers und die Menge
der geernteten Wallnüsse hervorgeht.

Der für die jWallnüsse zu zahlende Kaufpreis wird später
mitgeteilt werden.

Der Kreisausschutz des Unterlahnkreises.
Tuderstadt.

J .-Nr . II. 10 697. Diez,  den 6. Oktober 1916.

Bekanntmachung
Betr . Aushebung der Beschlagnahme

von Taseläpfel.
Die Tafeläpfel werden von der Beschlagnahme hiermit

freigegeben.
Als Taseläpfel gelten ausschließli ^ gepflückte, sortierte»

in festen Gefäßen auch in Körben verpackte Aepsel.
Wirtschaftsäpfel sind der Beschlagnahme noch weiter unter¬

worfen.
Der Landrat.

J .-Nr . 10 298. II. Diez,  den 4. Oktober 1916.
Bekanntmachung.

Alle verkäuflichen Schlachtschweine v.n mehr als 80 Kg.
Lebendgewicht dürfen nur an den Viehhandelsverband ab be¬
liefert werden.
, Im Falle des Verkaufs find die Schweine an die Kreis-
sammekstelle in Diez anzuliefern .

Personen die sich ein Schwein kaufen wollen , um »s
mindestens 6 Wochen zu halten Um als Selbstversorger zu
schlachten, müssen sich Tiere unter  80 Kg. Lebendgewicht au-
schaffen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusie ». '
Duderftadt.

J .-Nr . 10 271. II. Diez,  den 5. Oktober 1916.
Bekanntmachung

J .-Nr . II. 10366. Diez,  den 3. Oktober 1916.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die vor¬

stehende Verordnung den Besitzern sofort bekannt zu geben
und sie zur ordnungsmäßigen Anzeige-Erstattung anzu¬
halten.

Der Herr Regierungspräsident hat das am 16. Juni 1916
erlassene Verbot des Kälberschlachtens nunmehr wieoer aul-
gehoben. Einer Genehmigung zu)n Verkauf von Mutterkälber
bedarf es daher für die Zukunft nicht mehr.

Der Borsitzeude de» KreisauSschusse».
Tuderstadt . J|
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Königgrätzrr Straße 10.
Fernsprecher : Lützow 2796 und 2797.

Bekanntmachnnq
der Reichsfnttermittelstelle betreffeno Bestimmungen
ü Herden  A n ka u f von  Gerst  e für knn ti n g en ti e rt e
Betriebe und die Ausgabe der Gerstenbe z u g s' -
scheine.

Ans Grund des 8 20 216']. 4 der Verordnung über Gerste
aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 800)
und der Bekanntmachung vom 5. August 1916 (Reichs -Gejctzvl.
S . 924) wird folgendes bestimmt :

1. Der Ankauf von Gerste für alle Betriebe , die ani Grund
der Festsetzung von Kontingenten stierste verarbeiten oder ver¬
arbeiten lassen dürfen , erfolgt ausschließlich gegen von uns'
ausgegebene Gerstenbezngsschernc.

Kontingente werde» erhalten : Graupenmühlen , Malz - und
Gerstenkaffeefnbriken , Preßhefefabriken , Brauereien , Malzer-
traktfabriken einschließlich Mungmebrnuercien und Kartoffel -,
spiritnsbrennereien.

3. Die Gerstenbezugsscheine lauten aus den Inhaber,
Reihe A über 50 to,  Reihe B über 20 to,  Reihe C über 10 to,
Reihe D Mer 5 to,  Reihe F: über 1 to,  Reihe F  über l / 2 to,
das zweite Blatt enthält je 4 Teiloescheiniqnngen in doppelter
Ausfertigung.

Die sämtlichen Gerstenbezugsscheine werden der Reichs-
Gerstengesellschaft in. o. H. in Berlin W. 8, Wilhelmstraße 69 a..
ausgehändigt . Diese allein ist zum Au .auf von Gerste gegen
Gerstenbezugsscheine ermächtigt . Sie kauft durch ihre Geschäfts¬
stellen , Kochmissionäre und Aufkäufer unmittelbar von een
Landwirten.

Der selbständige Einkauf von Gerste ist een kontingentierten
Betrieben nicht gestattet.

4. Beim Abschluß des Verkaufs von Gerste für Betriebe
mit Kontingent sind dem verkaufenden Landwirte so viele
Gerstenbezugsscheine ausguhänoigcn , als der Menge der zu
liefernden Gerste entsprechen.

5. Nach Z 7 Abs. 2 der Verordnung vom 6. Juli 1916
sind diese Verkaufsgeschäfte binnen 3 Tagen nach dem Ab¬
schlüsse dem Kochmunalverüande anzuzeigen , für den die Gerste
beschlagnahmt ist. Bei der Anzeige oes Geschäftes find die
Gerftenbezugsscheinc dem KommunalverS .mte mit einzureichen.
Dieser behält die Bezugsscheine als Belag zurück.

Wird nur ein Teil oer Menge geliefert über die der Bezugs¬
schein lautet , so hat oer Kommunalverband die gelieferte Menge
in die nächst offene Nummer der jedem Gerstenbezugsschein an¬
gehängten Teilbcfcheinigungen einzutragen . Die Teilbesebei-
uigungcu der rechten Hälfte sino in Ueüereinstimmung mit denen
der linken Hälfte auszufüllen , alsdann abzntrennen und als
Belag zurückznbehalten.

Die in einem Monat znrückbehaltcnen Bezugsscheine od-' r
Teilbefcheinigungen von solch sind mit der Gerstenbestandsanzeige
für biegen Monat der Reichsfnttermittelstelle cinzureichen.

6. Wollen Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , denen
cm Kontingent gegeben ist, nach 8 6 Abs. 2 der Veror . nr.ng
selbstgcbaute Gerste im eigenen Betriebe verarbeiten , so.gaben
sie sich eine Bescheinigung ihres Kommunalverbandes oarüber
zu verschaffen, daß sie vie zu verarbeitende Gerstenmeng ? selbst
geerntet haben , und unter Vorregung die,er Bescheinigung vor
Beginn der Verarbeitung Bezugsscheine über die entsprechende
Menge Gerste von der Reichs -Gerstengesellschast m. b. H. zu
erfordern . Demnächst sind die Bezugsscheine dcw Kommnnalver-
bande einzureichen.

Mit den Bezugsscheinen ist in der zu Ziffer 5 vorgeschrie-
bcncn Weise zu verfahren.

7. Beim Ankauf der Gerste vurry die Anfkänser der Reichs-
Gerstengesellschaft m. ö. H. dürfen die jeweilig von dem
Präsidenten des KriegSernährnngsamtes festgesetzten Preise nicht
überschritten werden.

8. Nur die durch Bezugsscheine oder Teilbescheinig,mgen
belegten Mengen werden dem Kommnnalverbande nach §8 22
und 24 der Verordnung vom 6. Juli 1916 als an Betriebe mit
Kontingent geliefert auf die von ihm abznliefernoen Mengen
angerechnet.

SltichSsnttermittelstette

D t e 3, den 6 . Oktober 1910

Bekanntmachung.
M u st e r u n g der L a n d st u rmp fli chti g e n des

Jahrganges  1898 und derjenigen ungedienten
Leuten die in der Zeit voni 8. September 187 0
bis einschließlich 3 l . Dezember 1875 geboren
sind und früher die E n r j che i d u n g „dauernd n a-
tauglich " erhalten haben.

Die Musterung der vorstehend genannten Mannschaften
findet an den nachbenannten Tagen in Diez nno zwar ini
Hotel „Hof von H ollan  d" statt.

Mittwoch , den 11 . Oktober 1916,
vormittags 8 Uhr

sür die Gemeinden : Allendorf , Altendiez , Attenhaustn , Aull,
Balduinstein , Becheln , Berghansen , Bergnassau -Scheneim ^Bern-
drvlh , Biebrich , Birlenbach , Bremberg , Burgschwalbach, Char-
lottcnberg , Cramberg , Diez , Dausenau , Dessighofen, Diene-
thal und Dörnberg.

Donnerstag , den 12 . Oktober 1916,
vormittags 8 Uhr

für die Gemeinden : Dörsdorf , Dornholzhausen , Bad Ems,
Ebertshausen , Eisighofen , Eppenrod , Ergeshausen , Flacht , Frei¬
endiez, und Geilnau.

Freitag , den 13 . Oktober 1916,
vormittags 8 Uhr

für die Gemeinden : Geisig, Giershausen , Gückingen, Gutcn-
acker, Hahnstätten , Hambach, Heistenbach, Herold , Hirfhbwg,
Homberg, ' Holzappel , Holzheim , Horhausen , Jsfelbach , Kalk¬
ofen, Kaltenholzhausen , Katzenelnbogen, Kemmenau , Klingel-
bach, Kördors, Langcnfcheio und Nassau.

Samstag , den 14. Oktober 1916,
vormittags 8 Uhr

für die Gemeinden : Laurenburg , Lohrheim , Lollschied, Misfel-
berg, Mittelfischbach , Mudershausen , Netzbach, Niederneisen , Nie-
derticsenbach, Oberfischibach, Oberncifen . Obernhof , Oberwies,
Pohl , Reckenroth, Rettert . Roth , Ruppenrod , Schanmbnra,
Scheidt , Schiesheim , Schönborn , Schweighausen , Seelbach , Sing¬
hofen, Steinsberg , Sulzbach , Wasenbach» Weinähr , 'Winden und
Zimmerschied.

Tie Landsturmpflichtigen müssen pünktlich  um 8 Uhr
am Musterungslokale antreten.

Augenscheinliche Krüppel . Idioten pp. brauchen nicht zu
erscheinen. Für diese Leute sind event . amtsärzt¬
liche Atteste einzuj 'enden oder mitzubringen.
Wer durch Krankheit am Erscheinen im Mnsterungstermin ver¬
hindert ist, hat ein ärztliches Attest — spätestens zum Mnste-
rungstermin — durch den betr . Herrn Bürgermeister einzu-
reieben. Das Attest ist durch die Ortspolizeibehörde zu be¬
glaubigen , falls der ausstellende Arzt nicht amtlich an .«.stellt
ist.

Die Herren Bürgermeister des Kreises werden ersucht,
die Gestellungspflichtigen in ihrer Gemeinde unverzüglich zu
dem Termin zu laden  und vorstehende Bekanntmachung
auf i-irtSüblicke Weise zu veröffentlichen.

Wer ohne genügende Entschuldigung sich nicht zur Muste¬
rung stellt , hat schwere Strafen zu gewärtigen.

Während der Dauer oes Musterungsgesckäf-
tes staben die Herren Bürgermeister im M u st e-
riingSlokale , solange Leute ihrer Gemeinde ge¬
mustert werden , zugegen zu fein,  um jederzeit auf
Verlangen über die Verhältnisse der Landsturmpflichtigen per¬
sönlich 'Auskunft erteilen zu können . Die Gestellungspflichtigen
und schließlich noch darauf aufmerksam zu machen, daß sie in
reiner Kleidung und sauber gewaschen zum Musterunzst -rmin
erscheinen, müssen.

Zugänge an Landsturmpflichtigen find mir umgehend
zu melden.

Der Zivil -Borsitzende der Ersatz-Kommissie«
des Nntcrlahnkreises.

I . V.
Z i m m e r m a n n. „ j .,



M . 12 015. Berlin,  t >en 22 . \ 01 (V

Infolge des Auftretens vereinzelter Poclenerlranfnngen
in den besetzten feindlichen Gebieten hat sich die Notwendig»
keit eraeben , daß auch alle Zivilpersonen ^ die in diese Gebiete
reisen, "sich vortzer einer erneuten Pvckenscktchimpsnng untere
ziehen, soweit sic nicht in den letzten 4 Jahren rn Pocken
erkrankt waren oder mit Erfolg oer Pockenschutzimpfung unter-
zogen worden sind . Die Ausstellung eines Passierscheines zur
Reise in die besetzten feindlichen Gebiete must daher von der
Beibringung einer Bescheinigung hierüber abhängig gemacht
werden.

Diese Vorschriften gelten auch für Dienstreisen von Be¬
amten in die besetzten Gebietsteile.

Der Minister des Inner «.
In Vertretung,

gez. Drews.
» » *

ES hänfen sich in letzter Zeit dir fsätte , dah beim ftellii.
Generalkommando und bei den unterstellten Erchtztrnhventeilen

\ Zurückstellrings-, VersetzungS- und Bcurlaubungsgesuche etnge-
' Heu, die nicht entsprechend den erlassenen Porschristen bear¬

beitet sind.
Ich verweise auf meine Bersügung vom 3. Juni d. Js ., M.

4997, Kreisblatt Nr . 131, und ersuche wiederholt um genaue
Beachtung der gegebenen Bestimmungen.

Der givil -Borfitze«»- »er Srsatz»Som« issto«
de» Unterlahnkreise».

I . V.
Zimurermanu

Mittkilungkn der
Rohmalenalstelle des Landwirlschaftsmmisteriums

I, - Diez,  den 7. Oktober 1916.
Wird hiermit veröffentlicht.
Die Ortspolizeibehörden wollen die Interessenten hierauf

aufmerksam machen und veranlassen , »aß gleich bei Stellung
der Anträge auf Erteilung von Passierscheinen die entsprechenden
Bescheinigungen beigefügt werden.

Der Köuigl. Sa«dra1.
I . 58. :

Zimmermann . _

J .-Nr . ii . 10 444. Diez,  den 6. Oktober 1916.
Betr . die Ausführung der Schntzpsckenimpfung

im Jahre 1916.
Diejenigen Herren Bürgermeister die noch mit der Erle¬

digung meiner Verfügung vom 3. Mürz 1916, J .-Rr II. 2232
— Kreisblatt Rr . 61 — betr . die Einsendung der Jmpslisten-
Neberfichteu ufw. im Rückstände sind, werden um umgehende
Erledigung  derselben ersucht.

Der Landrat._
I. 9157. Diez,  den 7. Oktober 1916.

Bekanntmachung.
Der KriegsauAfchust für Oele und Fette i» Berlin hat die

Central -Tarlehnskafse für Deutschland in Wiesbuoen für den
Regierungsbezirk Wiesbaden mit Ausnahtnte des Kreises Bieden¬
kopf als Kommissionär ernannt.

Der König!. Laudrat:
I . V.

Zimmermann.
Bekanntmachung.

Die Inhaber der bis zum 13. September 1916 ausgestellten
Bergütungsanerkenntnisie über gemäß 8 3 Ziffer 3 und 4
des Krikgsleistungsgesetzes vom 13. Juni 1873 in den Mo¬
nate » Dezember 1914, Januar -Dezember 1915 und Januar
1916 bis Juni 1916 gewährte Kriegsleistungen im Regierungs-
Bezirk Wiesbaden werden hiermit aufgefordert ,die Vergütungen
bet der Königlichen Regierungshauptkasie hier bezw. den zu¬
ständigen Königlichen Kreiskafsen gegen Rückgabe der Aner¬
kenntnisse in Empfang zu nehmen.

Es kommen die Vergütungen für Benutzung von Ge¬
bäuden und (Grundstücken, wwie Vorspann in Betracht . Den
betreffenden Gemeinven wirs von hieraus noch besonders
mitgeteilt , welche Anerkenntnisse in Frage kommen und wie¬
viel die Zinsen betragen . Ans den Anerkenntnissen ist über
Vergütung und Zinsen zu quittieren ; die Quittungen müssen
ans die Reichshauptkasse lauten.

Der Zins -nlaus hört mit Ende dieses Monats auf . Die
Zahlung der Beträge erfolgt gültig an die Inhaber »er An-
crkenntnisi 'e gegen deren Rückgabe. Zu einer Prüfung der
Legitimation der Inhaber ist die zahlende Kasse berechtigt,
aber nicht verpflichtet.

Wiesbaden,  den 19. September 1916.
Der Regicrungs »Präsident.

Im Aufträge:
gez. :) Kötter.

Vereinbarungen über Höchstpreise für Fulterrüben-
nnd Gemüsesamen.

,Jm Ministcriunl für Landwirtschaft , Domänen und
Forsten fanden Verhandlungen des Preisverbandes für Gen
müsesamen statt , an welchen die Preiskommissivn für land¬
wirtschaftliche Sämereien mit je zwei Vertretern der Ori¬
ginalzüchter von Futterrüben und Fnttermöhren der Land¬
wirtschaft und Des Samenhandels beteiligt war . Für alle
Verkäufe der Artikel , für welche die Höchstpreise vereinbart
sind, sollen die nachstehenden von dem „Preisverband für
Gcmüsesamen" aufgestellten Richtlinien gültig sein.

Blaukogcschäftc dürfen nicht getätigt werden. — Be¬
stehende Verträge , wenn sie schriftlich nur für eine be¬
stimmte Zeit abgeschlossen sind, werden von dieser Be¬
stimmung nicht betroffen

Der Vorstand setzt die Höchstpreise so ftüh , wie die
Verhältnisse es gestatten, fest.

Die Höchstpreise weiden in zwei Stufen festgesetzt, und
zwar:

1. für den Verkauf an Verbraucher,
" . für den Verkauf an Wieoerverkäufer.

Die Preise sind so sestzusetzen, daß einerseits die Möglich¬
keit der Erzeugung und Beschaffung gewahrt wird , anderer¬
seits selbst bei im Laufe der Zeit etwa notwendig werden¬
den Preiserhöhungen nicht schließlich Preise erreicht werden
können, die durch Ernte und Marktberhältnisse nicht gerecht¬
fertigt sind, so daß eine unbegründete Ueberteuerung der
Ware vermieden wird.

Vor Festsetzung der Preise soll die Meinung der Rc-
gicntng und der Verbraucher gehört werden.

Original - und Spezial -Züchtungen, sowie Neuheiten
werden von diesen Bestimmungen nicht getroffen. — Die
für Verbraucher gültigen Höchstpreise sollen den amtlichen
Stellen sofort mitgeteilt werden.

Der Höchstpreis bezieht sich aus gute Qualität . Es wird
dem Vorstand überlassen, auch für mindere Qualitäten
Höchstpreise sestzusetzen.

Geringere Qualitäten sind entsprechend billiger zu ver¬
kaufen.

Verkäufe nach dem Auslande unterliegen keiner Preis¬
beschränkung, dürfen aber nicht zu niedrigeren Preisen , als
für das Inland festgesetzt sind, getätigt werden.

Die Vertragsstrafe beträgt das Zehnfache der über den
festgesetzten Höchstpreis hinaus vorgenommenen Preis¬
erhöhung mindestens aber für jeden Uebertretungsfall 50
Mark.

Für U(Vertretungen der sonstigen Bestimmungen , auch
bei Angeboten, in denen die Höchstpreise überschritten sind,
selbst Ivenn die Angebote nicht zum Geschäft sichren, setzt der
Vorstand Vertragsstrafen nach eigenem Ermessen bis zur
Höhe von tausend Mark fift den Einzelfall fest. ,Zu Pr . I. 3. H. 4491.
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bcubficltigte Umgebung bei .pörfiftpvcife banbeit . (Streitig-  ,
feiten hierüber fine burd ) eilt Mntadyten bim bvei Sa cf}- /
beiftänbigcn  zu enifdyeiben, bau benm  der- Beschuldigte einen
ernennen fetnn,  während die beiden  anderen vom Vorstand'
bestimmt werden.

Anträge auf Aenderungen von Höchstpreisen und son¬
stigen Bestinimungen sind an den Vorstand zu richten.

Der Vorstand hat das Recht, von der Verhängung einer
Straft abzusehen, wenn er die Ueberzeugunggewinnt, daß
nur ein Versehen, nicht aber eine bewußte Uebertretuna
vorliegt.

Die Mitglieder sind durch Pcrpflichtungsscheinzu bin¬
den, die f-stgcfttzten Höchstpreise und die sonstigen Bestim-
!mungen inneznhalten, die Verpflichtung zur Zahlung von
Vertragsstrafen anzuerkenncn, sowie Verzicht zu leisten auf
jeden Rechtsanspruch gegen den Verband, den Vorstand und
seine Mitglieder für Schäden, die ihm etw a aus den
Maßnahmen des Verbandes oder des Vorstandes erwachsenkönnten.

Ter Preisverband soll cs sich zur Aufgabe machen, den
reellen Handel zu schützeir, und soll geeignete Mittel er¬
greifen, um den im allgemeinen Interesse aufgestellten
Handelsbedingungen allgemeine Geltung zu verschaffen.

Der Vorstand soll die llnterstützung der Regierung für
die Durchführung der Bestrebungen des Verbandes er¬
bitten.

Für die nachstehend anfgesiihrten Artikel gelten noch
folgende Bestimmungen:

1. Die Höchstpreise werden in drei Stufen festgesetzt:
I. für den Verkauf an Verbraucher, ll . für den Verkauf
an Meder Verkäufer, III. für den Großhandel.

2. Für Mengen unter 50 Kg. dürfen die vor dem Kriege
gebräuchlichen Zuschläge berechnet werden.

3. Für Futterrübensamen-Verkänse gelten die „Deut¬
schen Normen für den Handel mit Futterrunkelsamenl!)l4".

Die Frage der  S ä cke. Da die Erhaltung der Sack-
bcstände in dieser Zeit eine national-wirtschaftliche Slot¬
wendigkeit ist, sollen die Verkäufer von den Kunden Stel-
lung der nötigen Füllsäcke verlangen. Wo dieses nicht
möglich ist, soll der Samen in Leihsäcken geliefert iverden,
die, um aus die Kunden einen Druck zur Mickftndung aus-
znüben, zu den heutigen hohen Preisen in Rechnung ge¬
stellt, jedoch bei fi-eier Rücksendunginnerhalb einer be¬
stimmten Zeit zu dem berechneten Preise abzüglich 20
Prozent Abnutzungsgebühr gutgeschriebenwerden.

•vtc tLWifiV avüfttüpfiije r mit f& avt
f (Stufe I 4.50 VJir., Stufe TI 400 9JIT., Stufe UI 300

Mk. Wbgc liebe nev Seimen Stufe I 700  Mk ., Stuft II
650  Mk ., Stuft UI 600  Mk.

3. Halblange gelbe Saatfelder, Samen mit Bart Stuft I
500 Mk., Stuft II 450  Mk., Stufe III 400 Mk. Ab-
geriebener Samen Sture I 800 Mk., Stufe ll 700
Mk., Stuft III 650 Mk.

4. Gelbe stumpft Pfälzer, Goldgelbe stumpfe Lvbbericher,
Lange gelbe Süchtclner, Samen mit Bart Stufe I
600 Mk., Stuft II 550 Mk., Stufe III 500 Mk. Abge¬
riebener Samen Stuft I 900 Mk., Stuft II 850 Mk.,
Stuft III 800 Mk.

5. Orangengelbe grünköpfige Riesen, Samen mit Bart
Stuft I 55V Mk., Stufe II 500 Mk., Stufe lll 450
Mk. AbgeriebenerSamen Stuft I 850 Mk., Stuft ll
800 Mk., Stuft III 700 Mk.

III. k  o hlrübe  n (Futtersvrten)
( Erdkohlrabi, Wruken, Dorschen)

1. Weiße rotgrauhäutige Riesen, Stufe I 200 Mk., Stufe ll
180 Mk., Stufe lll 160 Mk.

2. Gelbe rotgrauhäutige Riesen, Stuft I 200 Mk. Stuft II
180 Mk., Stufe lll 160 Mk.

3. Weiße pommersche Riesen, Stuft I 210 Mk.. Stufe ll
190 Mk., Stufe III 17« Mk.

( Die Höchstpreise für Klee- und Grassamen wurden in
den Mitteilungen der Rohmaterialstelle des Landwirt-
schaftsministernlnrs vom 19. September d. I . bekannt-
gegeben.)

Für die Preise von Futterrüben- und Gemüftsamen
wurden im Gegensatz zu den für Klee- und Grassnmen
vereinbarten Preisen nicht 4, sondern nur 3 Preisstuftn
angegeben, da der Aufkauf der Rohwaren vom Proou-
zcnten deshalb nicht in Betracht kommt, wein' diese Samen
fast ausschließlich von Großfirmen enttveder selbst ange¬
baut oder auf Grund von Verträgen bei Landwirten ver¬
mehrt werden. Die Großzüchter besorgen hier gleichzeitig
die Geschäfte des Großhändlers.

Berlin , den 2. Oktober 1916.

Nichtamtlicher Teil.

Frieden unter den Handlnngsgehilfenverbänden.

Höchstpreise,
vereinbart in der Sitzung im Landwirtschastsministerinm

am 25. September 1916.
Alle Preise verstehen sich per 50 Kg. und alle Ge¬

schäfte unter Zugrundelegung der ove»stehenden Richt¬linien.
I. Futter  r ii b e n

(Futterrunkcln, Tickwurz, Burgunderrüben)
Gruppe L: Eckendorfer und ähnliche walzenförmige Sor¬

ten, ferner Molden Tankard, Oberndorfer, Leutewitzer,
Bauriae, Lanker, Futterzucker und ähnliche Weiße
Stuft I 95 Mk., Stuft II 85 Mk., Stuft III 75 Mk.

Gnippe II: Mammut, Flaschen, Oliven, Pfahl , Klumpen
und ähnliche Sorten , Stuft l 85 Mk., Stuft ll 75
Mk., Stufe III 65 Mk.

II. Futtermöhren
1. Weiße grünköpfige, Samen mit Bart , Stufe I 400 Mk.,

Stuft ll 360 Mk., Stuie III 320 Mk. Abgeriebener
Samen Stufe I 650 Mk.. Stuft II 600 Mk., Stuft IM
550 Ntk.

Tie großen Handlungsgehilfen-Verbände sind übcreinge-
kommen,dahin zu wirken, baß die früher in der kaufmännischen
Standesbewegnng vielfach herborgetretenen Kämpfe nach oem
Kriege nicht wieder in der bisherigen Horm anfleben. Der
Meinungsaustausch über abweichende Anschauungen bleibt von
dieser Vereinbarung natürlich unberührt, r>a in grundsätzlichen
Fragen immer verschiedene Auffassungen bestehen weroen; er soll
aber so ausgetragen werden, daß die Achtung vor der Meinung
des andern nicht verletzt wird. Eine Reihe von Vertrags¬
mäßigen Bestimmungen soll die neue Vereinbarung sichern, ins¬
besondere auch dahin wirken, daß die Untergruppen der Zen¬
tralverbände sich an die Abmachungen der Verwaltungen halten.
Es ist deshalb in einem gemeinmmen Ehrenrat als Schieds¬
gericht eine Stätte geschaffen worden .veren Entscheidung im
Notfälle angerufen werden kann. Das Schiedsgericht bat seinen
Sitz in Hamburg und Berlin . An dem Abkommen sind beteiligt:
Deutscher Verband Kaufmännischer Vereine, Frankfurt a. M.,
Dentschnationaler Handlungsgehilfen-Verband, Hamburg, Ver¬
band Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, Verein für
Handlungs-Commis vor 1858 (Kaufmännischer Verein), Ham¬
burg.

Spart Brotmarken!
Verantwortlich für die Schriftleiinng Richard Hein, Bad Ems.
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